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27. Jahrgang Donnerstag, 1. Juni 2023 Nr. 22/2023

Nachtwanderung im Geopark
FÜr Kinder ab 6 Jahren 

Wolltet ihr schon immer wissen, welche Tiere in der
Abenddämmerung aktiv sind? 

Und welche Geräusche hört man, wenn man Abends
unterwegs ist? 

 
Diese und viele weitere Fragen beantwortet

 Euch der Gästeführer Wolfgang Müller bei einer
geführten Nachtwanderung durch den Geopark in

Göllheim. 

r

 
 
 

Anmeldung per Mail an tourismus@vg-goellheim.de 
oder unter 06351-9998028. 

 

Bitte bringt eine Taschenlampe, evtl. 
eine Becherlupe und geeignetes Schuhwerk 

mit.
 

Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt und 
die Aufsichtspflicht liegt bei den Eltern.  
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Wann: 17. Juni 2023
 Uhrzeit: 19:00 - 21:30 Uhr

Treffpunkt: Parkplatz am Geopark, Göllheim
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Neues aus der Verwaltung

Fund-Fahrräder in der Verbandsgemeinde
Nachfolgend abgebildete Fahrräder wurden in den letzten Wochen in 
der Verbandsgemeinde gefunden. Falls jemand sein Eigentum erkennt, 
kann dieses mit entsprechendem Nachweis beim Bürgerbüro der Ver-
bandsgemeinde, Freiherr-vom-Stein-Straße 1-3, 67307 Göllheim abge-
holt werden.

AMTLICHER TEIL

Aus der Verbandsgemeinde

Sprechstunde des Bürgermeisters
Sprechstunden mit Herrn Bürgermeister Steffen Antweiler können unter 
der Tel. Nr. 06351/4909-18 vereinbart werden. Verbandsgemeindever-
waltung Göllheim, Freiherr-v.-Stein-Straße 1-3, 67307 Göllheim.

Aus den Gemeinden

Albisheim

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters
Die Sprechstunde von Ortsbürgermeister Zelt findet am 2. und 4. Don-
nerstag im Monat von 17.00 bis 18.00 Uhr im Rathaus, Hauptstr. 40 in 
Albisheim statt.
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Ratsmitglied Wolfgang Ludwig erklärte sich bereit, die Bänke an der 
Ammelbach, sowie am Nussbaum, Holzriechweg zu reinigen. Nach-
gefragt wurde auch der Sachstand „Anbringung eines Insektenho-
tels durch die Fa. Rowe“.

Nichtöffentlicher Teil
7. Grundstücksangelegenheiten

Ortsbürgermeister Lebkücher informierte über mehrere Grund-
stücksangelegenheiten.

8. Informationen des Ortsbürgermeisters
Ortsbürgermeister Lebkücher informierte über den Termin der ge-
planten Gemarkungsrundfahrt und die Termine für bevorstehende 
Arbeitseinsätze. Ratsmitglied Wolfgang Ludwig regte die Anschaf-
fung neuer Stuhlkissen für die Gemeindehalle an. Dies könnte evtl. 
über die „Bürgerstiftung“ abgewickelt werden, so Ortsbürgermeis-
ter Lebkücher.
Ratsmitglied Wolfgang Ludwig erklärte sich bereit, die marode Holz-
bank an der „Ammelbach“ zu sanieren. Bei der nächsten Gemar-
kungsrundfahrt soll beratschlagt werden, wo noch weitere Sitzbän-
ke aufgestellt werden könnten.
Ratsmitglied Wolfgang Lebkücher informierte über die geplante 
Aktion Müllentsorgung entlang des Bachlaufs und schlug vor, die 
örtliche Feuerwehr Bubenheim um Unterstützung zu fragen. Rats-
mitglied Höffner informierte sich nach dem Stand der Sanierung der 
in die Jahre gekommenen, maroden Kirchenmauer.

Verbandsgemeindeverwaltung
i. A.
gez. Alicia Lincks, Sitzungsdienst

Dreisen

Sprechstunde der Ortsbürgermeisterin
Die Sprechstunde von Ortsbürgermeisterin Molter findet jeden ersten 
Montag im Monat von 18:30 bis 19:30 Uhr im Rathaus, Rathausstr. 7 in 
Dreisen statt.

Einselthum

Sprechstunde der Ortsbürgermeisterin und 
dem/der Beigeordneten

Die Sprechstunde der Ortsbürgermeisterin Rühl-Pfeiffer findet an jedem 
ersten Dienstag im Monat von 17:00 bis 18:30 Uhr und nach Verein-
barung (06355/2110 oder buergermeister@einselthum.de) im Haus der 
Vereine, Hauptstr. 27 in Einselthum statt.
Bürgersprechstunden mit dem/den Beigeordneten der Ortsgemeinde 
Einselthum finden nach Vereinbarung unter 06355/2110 statt.

Widmung von Verkehrsanlagen in der Ortsgemeinde Einselthum

Bekanntmachung
Widmungsverfügung:
Aufgrund des § 36 des Landesstraßengesetzes für das Land Rheinland-
Pfalz (LStrG-RP) vom 01. August 1977 zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 28. September 2021 (GVBl. S. 543) und mit Be-
schluss des Gemeinderates Einselthum vom 08. September 2022 wer-
den nachfolgende Verkehrsflächen gemäß § 36 LStrG-RP mit Wirkung 
ab Bekanntgabe (einen Tag der öffentlichen Bekanntmachung) dem öf-
fentlichen Verkehr gewidmet:

1) Verkehrsfläche „In den Nächstwiesen“; Flurst.Nr. 1484/19;
2) Verkehrsfläche „Am Mühlbach“; Flurst.Nr. 1955/8;
mit der Zweckbestimmung Gemeindestraßen (im Lageplan schwarz 
markiert)
Die genaue Lage der gewidmeten Flächen ist auf dem in der Anlage 
beigefügten Lageplan ersichtlich.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Verbands-
gemeindeverwaltung Göllheim, Freiherr-vom-Stein-Str. 1-3, 67307 Göll-
heim

1. schriftlich oder zur Niederschrift bei der Verbandsgemeindeverwal-
tung Göllheim, Freiherr-vom-Stein-Straße 1 - 3 oder

2. durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur 1) an: info@
vg-goellheim.de oder

Biedesheim

Bekanntmachung
Am Mittwoch, den 7. Juni 2023, um 19:00 Uhr, findet die öffentliche 
und nichtöffentliche 6. Sitzung des Kindergartenzweckverbandes Bie-
desheim in der Legislaturperiode 2019/2024 im großen Saal des Bürger-
hauses, Schulstr. 10 in Biedesheim statt.
Tagesordnung:

A. Öffentlicher Teil:
1. Wahl der/des Verbandsvorsteherin/Verbandsvorstehers, Ernen-

nung, Vereidigung und Einführung in das Amt
2. Mittagsverpflegung in der Kindertagesstätte Mäusenest des Kindergar-

tenzweckverbandes Biedesheim1. Änderung der Satzung über die Benut-
zung der Kindertagesstätte Mäusenest des Kindergartenzweckverbandes 
Biedesheim im Bezug auf die Elternbeiträge für die Verpflegungskosten

3. Gefahrverhütungsschau durch die Kreisverwaltunga) Berichtb) In-
formation über die Vergabe der notwendigen Arbeiten im Bereich 
Brandschutz und Elektro

4. Spendenannahme nach § 94 Abs. 3 GemO
5. Informationen der/des Verbandsvorsteherin/Verbandsvorstehers
B. Nichtöffentlicher Teil:
6. Personalangelegenheiten
7. Informationen der/des Verbandsvorsteherin/Verbandsvorstehers
Biedesheim, 24. Mai 2023
gez. Rüdiger Kragl
Stellvertretender Verbandsvorsteher

Bubenheim

Bürgerinformation über die 23. Sitzung in 
der Legislaturperiode 2019/2024 des Ge-

meinderates Bubenheim vom 07. März 2023
Ortsbürgermeister Lebkücher begrüßte alle Anwesenden, stellte die frist- 
und ordnungsgemäße Einladung und Bekanntmachung der Sitzung sowie 
die Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest und eröffnete die Sitzung.

1. Einwohnerfragestunde
keine Anfragen.

2. Erlass einer Satzung über die Erhebung von Kostenerstattungs-
beträgen nach den §§ 135 a-c BauGB
Der Gemeinderat beschloss die von der Verwaltung erarbeitete Sat-
zung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen nach den §§ 
135 a-c BauGB.

3. Neufassung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für 
die erstmalige Herstellung von Erschließungsanlagen auf der 
Grundlage des Baugesetzbuches (BauGB) - Erschließungsbei-
tragssatzung
Der Gemeinderat Bubenheim beschloss nach Beratung den Entwurf 
der Erschließungsbeitragssatzung als Satzung.

4. Vergabe Bauleistungen Umgestaltung Friedhof
Der Gemeinderat beschloss die Maßnahme an die Firma Offenloch aus 
Mannheim, mit der Angebotssumme von 44.577,28 € zu vergeben.

5. Sachstand Hallenausschuss
Ortsbürgermeister Lebkücher dankte allen Helfern, die zum Gelin-
gen der letzten Veranstaltung in der Gemeinschaftshalle beigetra-
gen haben. Es sei immer schwieriger, Helfer zu gewinnen, so Orts-
bürgermeister Lebkücher. Er regte an, vor der nächsten größeren 
Veranstaltung (Kerwe), die Bürger nochmals in einem Bürgerbrief 
zu generieren. Ratsmitglied Marciniak Loureiro informierte über ver-
schiedene Anfragen zur Anmietung der Gemeindehalle. Frau Marci-
niak Loureiro berichtete aus der letzten Gesangvereinssitzung.

6. Informationen des Ortsbürgermeisters
Ortsbürgermeister Lebkücher teilte mit, dass der Gemeindearbei-
ter wieder die Arbeit aufgenommen habe. Weiterhin informierte er 
über den aktuellen Stand in Sachen Glasfaserausbau. Auf Nach-
frage informierte Ortsbürgermeister Lebkücher, dass der zwischen-
gelagerte Bauschutt auf dem Gemeindeplatz wieder entfernt wird, 
sobald die Arbeiten abgeschlossen sind. Durch den Austausch div. 
Holzhochspannungsmasten im Außenbereich der Gemarkung Bu-
benheim, wurden die Feldwege durch Baufahrzeuge stärker bean-
sprucht und somit in Mitleidenschaft gezogen. Ratsmitglied Höffner 
informierte, dass der sog. „Thomasgraben“, sowie Teile von Gras-
wegen, die den „Holzrechweg“ kreuzen, stark ausgefahren wurden. 
Diesbezüglich werde Kontakt zu den Pfalzwerken aufgenommen.
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3. durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur 1) an: vg-
goellheim@poststelle.rlp.de

einzureichen. Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruches ist die Wi-
derspruchsfrist nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor Ablauf die-
ser Frist eingegangen ist.
Die Frist wird auch durch Einlegung bei der Kreisverwaltung Donners-
bergkreis, Uhlandstraße 2, 67292 Kirchheimbolanden gewahrt. Der Wi-
derspruch kann dort, innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe,

1. schriftlich oder zur Niederschrift bei der Kreisverwaltung Donners-
bergkreis, Uhlandstraße 2, 67292 Kirchheimbolanden,

2. durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur 1) an:
KV-Donnersbergkreis@poststelle.rlp.de, oder

3. durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmel-
dung nach dem De-Mail-
Gesetz an: kreisverwaltung@donnersberg.de-mail.de

erhoben werden.
1) Vgl. Artikel 3 Nr. 12 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizie-
rung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt 
und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (ABl. EU Nr. L 257 S. 73)
Die Widmungsverfügung mit dem Lageplan wird in Zukunft gemäß § 41 
Abs. 4 Satz 2 VwVfG (Verwaltungsverfahrensgesetz) zu jedermanns Ein-

sicht bei der Verbandsgemeindeverwaltung Göllheim, Freiherr-v.-Stein-
Str. 1 - 3, 67307 Göllheim, Fachbereich 2 (Natürliche Lebensgrundlagen 
und Bauen), während der Dienststunden, diese sind folgende:

Montag, Dienstag von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und
von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Mittwoch, Freitag von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und

von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
bereitgehalten.
Während dieser Zeit kann sich die Öffentlichkeit über die Widmung 
in der Ortsgemeinde Einselthum informieren.
Bitte beachten Sie die zu dieser Zeit aktuellen Coronabestimmun-
gen bezüglich der Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwal-
tung Göllheim. Es wird empfohlen einen Termin zur Einsichtnahme 
unter 06351/4909-43 zu vereinbaren, um längere Wartezeiten zu ver-
meiden. Auf Verlangen gibt die Verbandsgemeindeverwaltung über den 
Inhalt der Widmungsverfügung Auskunft.
Göllheim, den 23. Mai 2023
Verbandsgemeindeverwaltung
gez. (DS)
(Steffen Antweiler)
Bürgermeister

Kein amtlicher Lageplan - Nur für dienstliche Zwecke
Datengrundlage: Geobasisinformation der Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz - (Zustimmung vom 15.10.2002)

Projekt:

Beschreibung:

erstellt am:

Bearbeiter:

Adresse:

Maßstab 1:1000

Einselthum

Widmung Straßen

lehrmoser

VG Göllheim

14.Juni.2022

Freiherr-vom-Stein-
Straße 3
67307 Göllheim

Lageplan Widmung 
Verkehrsanlagen 
Ortsgemeinde 
Einselthum

Göllheim

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters
Sprechstunden mit Herrn Ortsbürgermeister Dieter Hartmüller können 
unter der Tel. Nr. 06351/1230297 oder per E-Mail an dieter.hartmueller@
vg-goellheim.de vereinbart werden.

Bekanntmachung
Am Montag, den 12. Juni 2023, um 19:00 Uhr, findet eine Ortsbege-
hung des Gemeinderates der Ortsgemeinde Göllheim in der Legislatur-

periode 2019/2024 statt.
Treffpunkt:: Parkplatz hinter dem Verwaltungsgebäude, Freiherr-vom-
Stein-Str. 1-3, 67307 Göllheim
Tagesordnung:
Öffentliche Sitzung:

1. Ortsbegehung
Göllheim, 24. Mai 2023
gez. Dieter Hartmüller
Ortsbürgermeister

Bekanntmachung
Der Gemeinderat Göllheim hat aufgrund des §24 der Gemeindeordnung 
(GemO) und der §§ 2 Abs. 1, 7, 10 und 10a des Kommunalabgabenge-
setzes (KAG) folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekannt ge-
macht wird.
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Satzung zur Erhebung von wiederkehrenden Beiträ-
gen für den Ausbau von Verkehrsanlagen
(Ausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge)
Der Gemeinde Göllheim
Vom: 06.03.2023

§ 1
Erhebung von Ausbaubeiträgen

(1) Die Gemeinde erhebt wiederkehrende Beiträge für die Herstellung 
und den Ausbau Verkehrsanlagen nach den Bestimmungen des KAG 
und dieser Satzung.
(2) Ausbaubeiträge werden für alle Maßnahmen an Verkehrsanlagen, die 
der Erneuerung, der Erweiterung, dem Umbau oder der Verbesserung 
dienen, erhoben.

1. „Erneuerung“ ist die Wiederherstellung einer vorhandenen, ganz oder 
teilweise unbrauchbaren, abgenutzten oder schadhaften Anlage in ei-
nen dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügenden Zustand,

2. „Erweiterung“ ist jede flächenmäßige Vergrößerung einer fertigge-
stellten Anlage oder deren Ergänzung durch weitere Teile,

3. „Umbau“ ist jede nachhaltige technische Veränderung an der Ver-
kehrsanlage,

4. „Verbesserung“ sind alle Maßnahmen zur Hebung der Funktion, der 
Änderung der Verkehrsbedeutung i.S. der Hervorhebung des Anlie-
gervorteiles sowie der Beschaffenheit und Leistungsfähigkeit einer 
Anlage.

(3) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch für die Herstellung 
von Verkehrsanlagen, die nicht nach dem Baugesetzbuch (BauGB) bei-
tragsfähig ist.
(4) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht, soweit Kostenerstat-
tungsbeträge nach §§ 135 a-c BauGB zu erheben sind.
(5) Ausbaubeiträge nach dieser Satzung werden nicht erhoben, wenn 
die Kosten der Beitragserhebung außer Verhältnis zu dem zu erwarten-
den Beitragsaufkommen stehen.

§ 2
Beitragsfähige Verkehrsanlagen

(1) Beitragsfähig ist der Aufwand für die öffentlichen Straßen, Wege und 
Plätze sowie selbstständige Parkflächen und Grünanlagen sowie für 
selbstständige Fuß- und Radwege.
(2) Nicht beitragsfähig ist der Aufwand für Brückenbauwerke, Tunnels 
und Unterführungen mit den dazugehörigen Rampen, mit Ausnahme 
des Aufwands für Fahrbahndecke und Fußwegbelags.

§ 3
Ermittlungsgebiete

(1) Sämtliche zum Anbau bestimmte Verkehrsanlagen der Gemeinde 
bilden als einheitliche öffentliche Einrichtung das Ermittlungsgebiet (Ab-
rechnungseinheit).
(2) Der beitragsfähige Aufwand wird für die eine Abrechnungseinheit bil-
denden Verkehrsanlagen nach den jährlichen Investitionsaufwendungen 
ermittelt.

§ 4
Gegenstand der Beitragspflicht

Der Beitragspflicht unterliegen alle baulich, gewerblich, industriell oder 
in ähnlicher Weise nutzbaren Grundstücke, die die rechtliche und tat-
sächliche Möglichkeit einer Zufahrt oder eines Zugangs zu einer in der 
Abrechnungseinheit gelegenen Verkehrsanlage haben.

§ 5
Gemeindeanteil

Der Gemeindeanteil beträgt: 30%
§ 6

Beitragsmaßstab
(1) Maßstab ist die Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschos-
se. Der Zuschlag je Vollgeschoss beträgt 15 v.H.
Vollgeschosse im Sinne dieser Regelung sind Vollgeschosse im Sinne 
der Landesbauordnung.
(2) Als Grundstücksfläche nach Abs. 1 gilt:

1. In beplanten Gebieten die überplante Grundstücksfläche. Ist das 
Grundstück nur teilweise überplant und ist der unbeplante Grund-
stücksteil dem Innenbereich nach § 34 BauGB zuzuordnen, gilt als 
Grundstücksfläche die Fläche des Buchgrundstücks; Nr. 2 ist ggf. 
entsprechend anzuwenden.

2. Liegen Grundstücke innerhalb eines im Zusammenhang bebauten 
Ortsteiles (§ 34 BauGB), sind zu berücksichtigen:
a) bei Grundstücken, die an eine Verkehrsanlage angrenzen, die Flä-
che von dieser bis zu einer Tiefe von 40 m.
b) bei Grundstücken, die nicht an eine Verkehrsanlage angrenzen, mit 
dieser aber durch einen eigenen Weg oder durch einen Zugang verbun-
den sind (Hinterliegergrundstück), die Fläche von der zu der Verkehrs-
anlage hin liegenden Grundstücksseite bis zu einer Tiefe von 40 m.
c) Grundstücksteile, die ausschließlich eine wegemäßige Verbin-
dung darstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe 
nach a) und b) unberücksichtigt.
d) Wird ein Grundstück jenseits der nach a) und b) angeordneten 
Tiefenbegrenzungslinie tatsächlich baulich, gewerblich, industriell 
oder ähnlich genutzt, so verschiebt sich die Tiefenbegrenzungslinie 
zur hinteren Grenze der tatsächlichen Nutzung.

3. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als Sport-
platz, Freibad, Festplatz, Campingplatz, Dauerkleingarten oder 
Friedhof festgesetzt ist, die Fläche des im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes liegenden Grundstückes oder Grundstückstei-
les vervielfacht mit 0,5. Bei Grundstücken, die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so 
genutzt werden, die Fläche des Grundstücks – gegebenenfalls unter 
Berücksichtigung der nach Nr. 2 angeordneten Tiefenbegrenzung – 
vervielfacht mit 0,5.“

(3) Für die Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 1 gilt:
1. Für beplante Grundstücke wird die im Bebauungsplan festgesetzte 

zulässige Zahl der Vollgeschosse zugrunde gelegt.
2. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan nicht die Zahl der 

Vollgeschosse, sondern eine Baumassenzahl festgesetzt ist, gilt die 
durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl.
Ist auch eine Baumassenzahl nicht festgesetzt, dafür aber die Höhe 
der baulichen Anlagen in Form der Trauf- oder Firsthöhe, so gilt die 
durch 2,8 geteilte höchstzulässige Trauf- oder Firsthöhe. Sind bei-
de Höhen festgesetzt, so gilt die höchstzulässige Traufhöhe. Soweit 
der Bebauungsplan keine Festsetzungen trifft, gilt als Traufhöhe der 
Schnittpunkt der Außenseite der Dachhaut mit der seitlichen Außen-
wand. Die Höhe ist in der Gebäudemitte zu messen. Bruchzahlen 
werden auf volle Zahlen auf- oder abgerundet.

3. Soweit kein Bebauungsplan besteht, gilt
a) die Zahl der auf den Grundstücken der näheren Umgebung über-
wiegend vorhandenen Vollgeschosse; ist ein Grundstück bereits 
bebaut und ist die dabei tatsächlich verwirklichte Vollgeschosszahl 
höher als die in der näheren Umgebung, so ist die tatsächlich ver-
wirklichte Vollgeschosszahl zugrunde zu legen.
b) bei Grundstücken, die mit einer Kirche bebaut sind, die Zahl von 
zwei Vollgeschossen. Dies gilt für Türme, die nicht Wohnzwecken, 
gewerblichen oder industriellen Zwecken oder einer freiberuflichen 
Nutzung dienen, entsprechend.

4. Ist nach den Nummern 1 – 3 eine Vollgeschosszahl nicht feststellbar, so 
ist die tatsächlich vorhandene Traufhöhe geteilt durch 2,8 anzusetzen, 
wobei Bruchzahlen auf ganze Zahlen auf- und abzurunden sind. Als 
Traufhöhe gilt der Schnittpunkt der Außenseite der Dachhaut mit der 
seitlichen Außenwand. Die Höhe ist in der Gebäudemitte zu messen.

5. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan eine sonstige Nutzung 
festgesetzt ist oder die außerhalb von Bebauungsplangebieten tat-
sächlich so genutzt werden (z.B. Sport-, Fest- und Campingplätze, 
Freibäder, Friedhöfe), wird bei vorhandener Bebauung die tatsäch-
liche Zahl der Vollgeschosse angesetzt, in jedem Fall mindestens 
jedoch ein Vollgeschoss.

6. Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet 
werden dürfen, gilt die festgesetzte Zahl der Geschosse oder, soweit 
keine Festsetzung erfolgt ist, die tatsächliche Zahl der Garagen- oder 
Stellplatzgeschosse, mindestens jedoch ein Vollgeschoss.

7. Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich von Satzungen nach § 34 
Abs. 4 BauGB liegen, wer- den zur Ermittlung der Beitragsflächen die 
Vorschriften entsprechend angewandt, wie sie bestehen für
a) Grundstücke in Bebauungsplangebieten, wenn in der Satzung 
Bestimmungen über das zulässige Nutzungsmaß getroffen sind,
b) unbeplanten Grundstücke, wenn die Satzung keine Bestimmun-
gen über das zulässige Nutzungsmaß enthält.

8. Die Zahl der tatsächlich vorhandenen oder sich durch Umrechnung 
ergebenden Vollgeschosse gilt, wenn sie höher ist als die Zahl der 
Vollgeschosse nach den vorstehenden Regelungen.

9. Sind auf einem Grundstück mehrere Gebäude mit unterschiedlicher 
Zahl von Vollgeschossen zulässig oder vorhanden, gilt die bei der 
überwiegenden Baumasse vorhandene Zahl.

(4) Für Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten wird die 
nach den vorstehenden Regelungen ermittelte und gewichtete Grund-
stücksfläche um 20 v.H. erhöht. Dies gilt entsprechend für ausschließlich 
gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzte Grundstücke in 
sonstigen Baugebieten. Bei teilweise gewerblich, industriell oder in ähn-
licher Weise genutzten Grundstücken (gemischt genutzte Grundstücke) 
in sonstigen Baugebieten erhöhen sich die Maßstabsdaten um 10 v.H.

§ 7
Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke

(1) Grundstücke, die sowohl von einer nach § 13 dieser Satzung verschon-
ten Verkehrsanlage erschlossen sind als auch von einer oder mehreren wei-
teren Verkehrsanlage(n) der Abrechnungseinheit erschlossen sind, werden 
nur mit 50 % ihrer gewichteten Grundstücksfläche angesetzt.
(2) Kommt für eine oder mehrere der Verkehrsanlagen nach Abs. 1 die Tie-
fenbegrenzung nach § 6 Abs. 2 dieser Satzung zur Anwendung, gilt die Re-
gelung des Abs. 1 nur für die sich überschneidenden Grundstücksteile.

§ 8
Entstehung des Beitragsanspruches

Der Beitragsanspruch entsteht mit Ablauf des 31. Dezember für das ab-
gelaufene Jahr.
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§ 9
Vorausleistungen

(1) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes können von der Gemeinde Vor-
ausleistungen auf wiederkehrende Beiträge erhoben werden.
(2) Die Vorausleistungen werden nach der voraussichtlichen Beitragshö-
he für das laufende Jahr bemessen.

§ 10
Ablösung des Ausbaubeitrages

Die Ablösung wiederkehrender Beiträge kann jederzeit für einen Zeit-
raum von bis zu 10 Jahren vereinbart werden. Der Ablösung wird unter 
Berücksichtigung der zu erwartenden Kostenentwicklung die abgezins-
te voraussichtliche Beitragsschuld zugrunde gelegt.

§ 11
Beitragsschuldner

(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Bei-
tragsbescheides Eigentümer oder dinglich Nutzungsberechtigter des 
Grundstückes ist.
(2) Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 12
Veranlagung und Fälligkeit

(1) Die wiederkehrenden Beiträge und die Vorausleistungen darauf wer-
den durch schriftlichen Bescheid festgesetzt und 3 Monate nach Be-
kanntgabe des Beitragsbescheides fällig.

(2) Der Beitragsbescheid enthält:
1. die Bezeichnung des Beitrages,
2. den Namen des Beitragsschuldners,
3. die Bezeichnung des Grundstückes,
4. den zu zahlenden Betrag,
5. die Berechnung des zu zahlenden Betrages unter Mitteilung der bei-

tragsfähigen Kosten, des Gemeindeanteils und der Berechnungs-
grundlagen nach dieser Satzung,

6. die Festsetzung des Fälligkeitstermins,
7. die Eröffnung, dass der Beitrag als öffentliche Last auf dem Grund-

stück ruht, und
8. eine Rechtsbehelfsbelehrung.
(3) Die Grundlagen für die Festsetzung wiederkehrender Beiträge können 
durch besonderen Bescheid (Feststellungsbescheid) festgestellt werden.

§ 13
Übergangs- bzw. Verschonungsregelung

(1) Gemäß § 10a Abs. 6 KAG wird festgelegt, dass Grundstücke, vorbe-
haltlich § 7 Absätze 1 und 2 dieser Satzung, erstmals bei der Ermittlung 
des wiederkehrenden Beitrages berücksichtigt und beitragspflichtig 
werden, nach

a) 20 Jahren bei kompletter Herstellung der Verkehrsanlage,
b) 15 Jahren bei Herstellung der Fahrbahn,
c) 10 Jahren bei Herstellung des Gehweges,
d) 5 Jahren bei Herstellung der Beleuchtung bzw. durchgeführten Ver-

anlagungen für Grunderwerb, Straßenoberflächenentwässerungs-
kosten oder anderer Teilanlagen.

Die Übergangsregelung bei Maßnahmen nach den Buchst. a) bis d) gilt 
auch bei der Erneuerung, der Erweiterung, dem Umbau und der Ver-
besserung von Verkehrsanlagen. Erfassen eine oder mehrere Maßnah-
men mehrere Teileinrichtungen, so findet eine Addition der unter den 
Buchstaben b) bis d) aufgeführten Verschonungsfristen nicht statt; es 
gilt dann die jeweils erreichte höhere Verschonungsdauer.
Die Übergangsregelung beginnt jeweils zu dem Zeitpunkt, in dem die 
sachlichen Beitragspflichten für die Erschließungsbeiträge nach dem 
BauGB bzw. für die Ausbaubeiträge nach dem KAG entstanden sind.
(2) Erfolgte die Herstellung der Verkehrsanlage aufgrund von Verträgen 
(insbes. Erschließungsverträge), so wird gem. § 10 a Abs. 6 Satz 1 KAG 
die Verschonungsdauer auf 20 Jahre festgesetzt. Die Übergangsrege-
lung gilt ab dem Zeitpunkt, in dem Prüfung der Abrechnung der vertrag-
lichen Leistung und die Widmung der Verkehrsanlage erfolgt sind.
(3) Bei Grundstücken, die in einem förmlich festgelegten Sanierungs-
gebiet zu Ausgleichsbeträgen herangezogen werden bzw. worden sind, 
wird gem. § 10 a Abs. 6 Satz 1 KAG die Verschonungsdauer anhand des 
Umfangs der einmaligen Belastung wie folgt festgelegt:
0,01 bis 2,00 € pro qm Grundstücksfläche – zwei Jahre Verschonung
2,01 bis 4,00 € pro qm Grundstücksfläche – vier Jahre Verschonung
4,01 bis 6,00 € pro qm Grundstücksfläche – sechs Jahre Verschonung
6,01 bis 8,00 € pro qm Grundstücksfläche – acht Jahre Verschonung
8,01 bis 10,00 € pro qm Grundstücksfläche – zehn Jahre Verschonung
10,01 bis 12,00 € pro qm Grundstücksfläche – zwölf Jahre Verschonung
12,01 bis 14,00 € pro qm Grundstücksfläche – 14 Jahre Verschonung
14,01 bis 16,00 € pro qm Grundstücksfläche – 16 Jahre Verschonung
16,01 bis 18,00 € pro qm Grundstücksfläche – 18 Jahre Verschonung
Mehr als 18,00 € pro qm Grundstücksfläche – 20 Jahre Verschonung
Die Verschonung beginnt zu dem Zeitpunkt des Entstehens der sachli-
chen Ausgleichsbetragspflichten.

§ 14
Öffentliche Last

Der wiederkehrende Straßenausbaubeitrag liegt als öffentliche Last auf 
dem Grundstück.

§ 15
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2023 in Kraft.
Soweit Beitragsansprüche nach vorhergehenden Satzungen entstanden 
sind, bleiben diese hiervon unberührt und es gelten insoweit für diese 
die bisherigen Regelungen weiter.
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt und zur Bekanntmachung im 
Amtsblatt freigegeben.
Göllheim, den 07.03.2023
Gez(DS)
Hartmüller, Ortsbürgermeister
Allgemeine Hinweise:
Gemäß § 24 Abs. 6 Satz 4 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz 
(GemO) wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO zu-
stande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-
migung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind,

oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den 

Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- 
oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann 
auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verlet-
zung geltend machen.
Für die Richtigkeit: Göllheim, den 23.05.2023 (DS)
Verbandsgemeindeverwaltung
gez. Antweiler

Rüssingen

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters
Sprechstunden mit Herrn Ortsbürgermeister Steffen Antweiler können 
unter der Tel. Nr. 06351/4909-18, über Verbandsgemeindeverwaltung 
Göllheim, vereinbart werden.

Weitersweiler

Bekanntmachung
Am Mittwoch, den 7. Juni 2023, um 19:30 Uhr, findet die öffentliche 
und nichtöffentliche 22. Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde 
Weitersweiler in der Legislaturperiode 2019/2024 im Bürgertreff, Am 
Spielplatz 2 in Weitersweiler statt.
Tagesordnung:
A. Öffentlicher Teil:

1. Einwohnerfragestunde
2. Schöffenwahl 2023 (Amtsperiode 2024 bis 2028)

hier: Aufstellung der Vorschlagslisten für die Ortsgemeinde Weitersweiler
3. Prüfung der Abrechnung der Einnahmen und Ausgaben des BÜT 

Weitersweiler 2022
4. Instandhaltungsarbeiten Gehweg „Winkelstück“
5. Informationen des Ortsbürgermeisters
B. Nichtöffentlicher Teil:

6. Zweckbindung Einnahmen des Erlöses aus dem Verkauf des 
Deutsch-Französischen Obstgartens

7. Informationen des Ortsbürgermeisters

Weitersweiler, 25. Mai 2023
gez. Thomas Busch
Ortsbürgermeister
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Andere Behörden und Stellen

Adoption: Offene Abendsprechstunde am 
28. Juni in Kaiserslautern

Die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle lädt zum Austausch ein
Zum Thema Adoption bietet die Adoptionsvermittlungsstelle eine offe-
ne Abendsprechstunde im Kaiserslauterer Rathaus Nord, Gebäudeteil 
B (Eingang Benzinoring, Torbogen zum Innenhof) an. Diese richtet sich 
an alle Bürgerinnen und Bürger aus der Stadt und dem Landkreis Kai-
serslautern, dem Kreis Kusel sowie dem Donnersbergkreis, die gerne 
ihre Fragen zum Thema Adoption besprechen und sich beraten lassen 
möchten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Auf Wunsch können 
vorab auch individuelle Termine vereinbart werden. Zuständig für Stadt 
und den Landkreis Kaiserslautern ist Michaela Neckerauer (Telefon: 
0631 365 4865 oder Mail: michaela.neckerauer@kaiserslautern.de) und 
für den Kreis Kusel Susanne Wiliams (Telefon: 0631 365 4867 oder Mail: 
susanne.williams@kaiserslautern.de). Interessierte aus dem Donners-
bergkreis wenden sich an Marese Mees (Telefon 0631 365 4866 oder 
Mail: marese.mees@kaiserslautern.de). Ein weiterer Infoabend ist für 
Montag, den 18. September von 18 bis 20 Uhr geplant.
Zur Adoptionsvermittlungsstelle:
Seit 20 Jahren berät die gemeinsame Stelle der Adoptionsvermittlung 
Menschen, die Berührung mit dem Thema Adoption haben, also Adopti-
onsbewerber, Adoptivfamilien, Herkunftsfamilien, erwachsene Adoptier-
te und vermittelt Kinder in Adoptivfamilien.

Zellertal

Bekanntmachung
Am Mittwoch, den 7. Juni 2023, um 19:35 Uhr, findet die öffentliche 
und nichtöffentliche 23. Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde 
Zellertal in der Legislaturperiode 2019/2024 im evangelischen Gemein-
dehaus Harxheim, Lindenstr. 2 in Zellertal statt.
Tagesordnung:

A. Öffentlicher Teil:
1. Spendenannahme nach § 94 Abs. 3 GemO
2. Widmung von Verkehrsanlagen für den öffentlichen Verkehr in der 

Ortsgemeinde Zellertalhier: Beratung und Beschlussfassung
3. Tourismus im Zellertal
4. Sachstand bauliche Maßnahmen im Zellertal
5. Informationen des Ortsbürgermeisters
B. Nichtöffentlicher Teil:
6. Haushaltsanforderung des Landes RLP ab 2024
7. Grundstücksangelegenheiten
8. Vertragsangelegenheiten
9. NBG „Am Immesheimer Weg“ - Aktueller Stand und anstehende Schritte
Zellertal, 26. Mai 2023
gez. Christian Lauer
Ortsbürgermeister

Feuerwehren
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Schulen und Bildungsstätten

 
 
 
 

 
 

Zeit für MICH! 
Neues erlernen, Wissen auffrischen oder einfach nur entspannen?  

Weitere Kurse, Informationen und Buchung auf: www.kvhs-donnersbergkreis.de 
 

Kursnummer Kurstitel Beginn Zeit 
23-127001D Acrylmalerei - Große Künstler - Workshop für Kinder ab 8 Jahre 07.06.2023 13:00 
23-113006N Sturzprophylaxe - Stürze im Alter wirksam verhindern  12.06.2023 14:00 
23-149004N Italienisch A1.1 12.06.2023 18:30 
23-131001E Stressmanagement 13.06.2023 18:30 
23-131004D Progressive Muskelrelaxation PMR nach Edmund Jacobsen 13.06.2023 18:00 
23-132020N Feldenkrais IV 13.06.2023 18:00 
23-148002N Französisch A1.5 Anfänger Kurs 13.06.2023 19:00 
23-115120E Papperlapapp - Präventionspädagogik für Kinder 1. + 2. Klasse 14.06.2023 16:30 
23-131012N Tai Chi Chuan Meditation in Bewegung -Einführung- 14.06.2023 18:00 
23-132019N Engpass-Dehnübungen und Faszien-Rollmassage nach Liebscher & Bracht  14.06.2023 18:30 
23-131017N Stressmanagement 15.06.2023 18:30 
23-127003E Kinder-Malkurs ""Alle Vöglein sind schon da"" - Bunte Vögel im Federkleid 16.06.2023 14:00 
23-129002E Stricken lernen mit 5 Nadeln (Socken) 19.06.2023 10:00 
23-129003E Häkeln lernen (Patchwork Kissen) 22.06.2023 17:00 
23-135007N Bierbraukurs Grundlagen halbautomatische Kleinbrauanlage 24.06.2023 10:00 
23-131014K Yoga für den Rücken  28.06.2023 19:00 
23-132018W Beckenbodentraining nach CANTIENICA® - Einsteiger und Geübte 28.06.2023 11:00 
23-227000K Acryl Pouring - Erwachsene und Teens ab 14 Jahre 01.07.2023 09:00 
23-231006K Face Yoga - Workshop "Yoga für das Gesicht" 01.07.2023 11:30 
23-232002K Slow Jogging - Workshop "Langsam und achtsam Joggen" 01.07.2023 09:30 
23-231007K Face Yoga - "Yoga für das Gesicht" 03.07.2023 18:15 
23-232003K Slow Jogging - "Langsam und achtsam Joggen" 08.07.2023 09:00 
23-210001E Was will mir mein Hund sagen? Körpersprache Hund & Mensch 15.07.2023 10:00 
23-231001W Hatha-Yoga - Workshop zum Kennenlernen 25.07.2023 18:30 
23-231002W Vinyasa Yoga Flow - Workshop zum Kennenlernen 01.08.2023 18:30 
23-231003W Yin Yoga - der sanfte Yoga-Stil - Workshop zum Kennenlernen 08.08.2023 18:30 
23-232001W Beckenbodentraining nach CANTIENICA® - Sommer-Kurs - Einsteiger/ Geübte 09.08.2023 11:00 
23-232002W Ganzkörpertraining - Sommer-Kurs  09.08.2023 12:15 
23-232019W Impulsvortrag incl. Übungen: "Gute Gefühle und Bewegung" 25.08.2023 17:00 
23-225002W Orientalischer Tanz Young Girls 10 - 18 Jahre - Schnupperstunde 31.08.2023 16:00 

 

 Telefonische Beratung unter: 
Kursnummern mit Endung D/K - Außenstelle 
Donnersbergkreis/Kirchheimbolanden: 06352/710-108 
Kursnummern mit Endung E - Außenstelle Eisenberg: 06351/407-413  
Kursnummern mit Endung G - Außenstelle Göllheim: 06351/490-923 
Kursnummern mit Endung N - Außenstelle Nordpfälzer Land: 06302/1309 
Kursnummern mit Endung W - Außenstelle Winnweiler: 06302/602-0 
 
Für die Teilnahme ist eine schriftliche oder Online-Anmeldung erforderlich. 

nICHTAMTLICHER TEIL
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Dannenfelser Str. 40b, 67292 Kirchheimbolanden
.......................................................................................Tel: 06352/67149
E-Mail: info@btvkibo.de, homepage: www.btvkibo

Allgemeiner Sozialer Dienst
Die offene Sprechstunde des Allgemeinen Sozialen Dienstes findet co-
ronabedingt zurzeit nicht statt.

Gemeindeschwester Plus der 
Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Frau Tonja Loureiro
................................................................................. Tel: 06352 / 710-511

Deutsche Parkinson Vereinigung e.V., 
Landesgruppe Rheinland-Pfalz

Selbsthilfeorganisation für Betroffene u. Angehörige.
Ansprechpartner: Wilfried Scholl, Tel. 06301 31759
Email: parkinson@dpv-rlp.de oder Timo Lehmann, Tel.: 0151 52405074
Treffpunkte und Gruppeninfos erfahren Sie auf der Homepage:
www.dpv-rlp.de

Jugendamt der Kreisverwaltung, 
Allgemeiner Sozialer Dienst

Telefonische Terminvereinbarungen unter 06352-710260 (vormittags)/
Oder Terminbuchung online über die Homepage der Kreisverwaltung 
Donnersbergkreis unter: Bürgerservice- Online-Terminvergabe - Online-
Sprechstunde des Jugendamtes /

Kirchliche nachrichten

Kath. Pfarrei Hl. Philipp der Einsiedler, Göllheim
Wir feiern Gottesdienst

Donnerstag, 01. Juni
Bubenheim 18:30 Hl. Messe
Weitersweiler 18:30 Hl. Messe
Freitag, 02. Juni
Göllheim 08:00 Hl. Messe, anschl. Aussetzung des Allerhei-

ligsten und eucharist. Anbetung
+++ Kollekte für das PWB (Päpstl. Werk 
für Geistliche Berufe) +++

Ottersheim 18:30 Hl. Messe (mit Aussetzung, Anbetung und 
Beichtgelegenheit)

Samstag, 03. Juni
Göllheim 18:30 Vorabendmesse, Amt für die Pfarrei mit 

Salzweihe
Zell 18:30 Vorabendmesse, Hl. Messe als 1. Sterbeamt 

für Roswitha Theobald mit Salzweihe
Dreifaltigkeitssonntag, 04. Juni
Weitersweiler 08:30 Hl. Messe mit Salzweihe, Amt für Friedhelm 

Kaufhold (Stefan Würz)
Göllheim 10:00 Hl. Messe mit Salzweihe, Amt als Jhgd. für 

Katharina Mertz, Amt für die Verstorbenen 
der Familie Hild und Wolf, anschl. Kaffee-
verkauf des fair gehandelten Kaffees der 
kfd

Ottersheim 10:00 Hl. Messe mit Salzweihe, Amt für Alfons 
Graw (A. Klein)

Großes Gebet
Göllheim 14:00 Aussetzung des Allerheiligsten und allgemei-

ne Betstunde
Göllheim 14:30 Medienbetstunde

Anhand eines religiösen Kurzfilms dürfen 
wir uns bewusst werden wie groß, groß-
artig, wunderbar und gütig unser Gott ist; 
dem Kurzfilm schließt sich eine Reflexion 
und ein Austausch an; sowie Gesang, Ge-
bet und Meditation mit dem Abschluss im 
Sakramentalen Einzel-Segen

Göllheim 15:30 Betstunde GA Göllheim, GA Weitersweiler 
und der kfd

Göllheim 16:30 Feierliche Schlussandacht des Großen Gebetes
Montag, 05. Juni
Einselthum 18:30 Hl. Messe
Dienstag, 06. Juni
Dreisen 18:30 Hl. Messe
Mittwoch, 07. Juni
Rüssingen 08:00 Hl. Messe, Amt für Pfarrer Alfons Kaufhold 

(Schlosser)

NICHTAMTLICHER TEIL

Bereitschaftsdienste

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
................................................................................................Tel: 116117
Wenn ohne unmittelbare Behandlung Lebensgefahr besteht oder blei-
bende gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, ist der Rettungs-
dienst unter 112 zu alarmieren.

Zahnärztlicher Notfalldienst
Die Dienst habende Praxis wird unter der Telefonnummer 06305/7150414 
bekannt gegeben.

Bereitschaftsdienst der 
Verbandsgemeindewerke Göllheim

Bei Störungen in der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung 
sind die Verbandsgemeindewerke außerhalb der üblichen Dienststun-
den unter folgenden Telefonnummern zu erreichen.
Wasserversorgung: ...........................................................  06351/130023
Abwasserbeseitigung:  .................................................... 0152/08831030
Die Beseitigung von Unregelmäßigkeiten innerhalb der Hausinstallation 
ist vom Hauseigentümer selbst zu veranlassen.

Telefonseelsorge
Ein Beratungsangebot für Menschen in Krisen- und Belastungssituati-
onen
..................................................Tel.: 0800-1110 111 und 0800-1110 222
Anonym. Kompetent. Rund um die Uhr.
Unter www.telefonseelsorge.de Beratung auch im Internet.

Ökumenische Sozialstation 
Donnersberg-Ost e.V.

(Ambulante Hilfe Zentrum)
Ambulante Alten- und Krankenpflegestation für die Verbandsgemeinden 
Eisenberg, Göllheim und Kirchheimbolanden, 67292 Kirchheimbolan-
den, Dannenfelser Str. 40 b, Tel.: 06352/705970 jederzeit erreichbar.
Tagesbetreuung für Menschen mit Demenz
„Haus Vergissmeinnicht“
Bahnhofstraße 14, Kirchheimbolanden
Information und Anmeldung: Ökumenische Sozialstation Donnersberg 
Ost e.V.  .......................................................................Tel: 06352/705970

Pflegestützpunkt Donnersbergkreis-Ost
Beratung und Hilfe rund um die Themen Alter, Pflege, Gesundheit und 
Soziales - kostenlos, trägerneutral und vertraulich.
Persönliche Beratung zu Hause oder im Pflegestützpunkt:
Vorstadt 1, 67292 Kirchheimbolanden
Christine Wassmann  ....................................................... 06352/7190619
Katja Scheid  ................................................................... 06352/7190618

Ambulanter Hospiz- und Palliativ-Bera-
tungsdienst Donnersbergkreis

Begleitung schwerstkranker und sterbender Menschen sowie ihrer An-
gehörigen.
Ökum. Sozialstation, Dannenfelser Str. 40b, 67292 Kirchheimbolanden
Ansprechpartnerin:
Ingrid Horsch  ...........................................................Tel. 06352/7059 714

Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst 
Mobile

Unterstützung und Begleitung von Familien mit einem lebensverkürzend 
erkrankten Kind oder Jugendlichen
....................................................................................Tel.: 06131/235531
E-Mail: Kinderhospiz@mainzer-hospiz.de

VdK-Kreisverband Kirchheimbolanden
Vorstadt 44, 67292 Kirchheimbolanden  ...................Tel. 06352/7505610
............................................................................... Fax: 06352/75056129
E-Mail: kv-donnersberg@vdk.de
Internet: www.vdk.de/kv-donnersberg

Betreuungsverein Kirchheimbolanden e.V.
Beratungsstelle (vertraulich u. kostenlos) für ehrenamtliche Betreuer/
innen von Menschen mit geistig/psychischen oder altersbedingten Ein-
schränkungen, sowie Bevollmächtigten einer Vorsorgevollmacht. Bei 
Beratungswunsch bitte Termin vereinbaren.
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Sonntag, 4.06.2023
10.00 Uhr Festgottesdienst zur Goldenen Konfirmation (Pfarrer Pe-

ter Rummer)
Protestantische Kirche in Rüssingen:
Sonntag, 18.06.2023
10.00 Uhr ökumenischer Gottesdienst zum Ortsjubiläum (1250 

Jahre Rüssingen) am Dorffest (Pfarrer Metzinger, Pfarrer 
Rummer und Vertreter der christlichen Konfessionen vor 
Ort)

Wir ermutigen alle Christen weiterhin zum häusliches Friedensge-
bet: täglich um 12.00 Uhr (mit den Glocken der katholischen Kirche 
in Göllheim)
Konfirmandenunterricht:
Dienstagsgruppe: 6.06.2023 bzw. 20.06.2023, jeweils 17.00 Uhr im Prot. 
Gemeindehaus.
Samstagsgruppe: 1.07.23, 9.30 Uhr im Kirchenraum in Rüssingen.
Rückfragen bzgl. kirchlichem Unterricht bitte an GPD-Mitarbeiter 
Thomas Klein unter der Telefonnummer 06352/1375.
Evangelischer Kirchenchor mit Chorgemeinschaft Rüssingen:
Dienstag, 30.05.bzw. 6.06.2023, jeweils 19.00 Uhr im Prot. Gemeinde-
haus in Göllheim
Evangelischer Frauenkreis:
Donnerstag, nach Absprache, 19.00 Uhr im Prot. Gemeindehaus in Göllheim
Protestantische Albert-Schweitzer-Kindertagesstätte:
Leitung: Inge Scheifling und Ursula Kranz, Tel.: 06351/8641.
Ev. Krankenpflegeverein:
Telefonische Auskünfte zum Krankenpflegeverein über Herrn Jürgen 
Jooß, Tel.: 06351/42848 oder Frau Marianne Ruhl, Tel.: 06351/6387.
Hinweise:
Die nächste Zusammenkunft des Kindertagesstättenbeirats soll am 
Montag, 5.06.2023, um 19.30 Uhr in der Einrichtung sein.

Prot. Kirchengemeinde Lautersheim
Sonntag, 4. Juni 2023
10 Uhr Gottesdienst (Pfarrerin Helke Rothley)
Bitte vormerken.
Am Sonntag, dem 18. Juni, um 10 Uhr sind alle herzlich eingeladen zum 
Gottesdienst mit der Einweihung des Außengeländes.
Pfarrerin Helke Rothley erreichen Sie folgendermaßen:
Protestantisches Pfarramt Kerzenheim, Wilhelm-Bernhard-Straße 17a
67304 Kerzenheim, 06351 5170, pfarramt.kerzenheim@evkirchepfalz.de

FeG Kirchheimbolanden
Gottesdiensttermine
Sonntag, 04.06.2023
10:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, zeitgleich Kindergottes-

dienst
Weitere Infos: https://www.feg-kirchheimbolanden.org/

Stadtmission Kirchheimbolanden
Herzliche Einladung zum Gottesdienst am 4. Juni 2023, 11:15 Uhr in 
der Stadtmission Kirchheimbolanden mit anschließendem Mittagessen.
Der Hauskreis trifft sich am Dienstag,den 6. Juni um 19:30 Uhr.
Wir freuen uns auf Sie!

Zeugen Jehovas
Freitag
19:00-20:45 Uhr: Wöchentliche Bibelbetrachtung
Sonntag
10:00-12:00 Uhr: Vortrag und Bibelbetrachtung
Woogmorgen 3a, 67292 Kirchheimbolanden
Teilnahme in Präsenz und online möglich. Teilnahme kostenfrei und öf-
fentlich. Einwahldaten für Online-Teilnahme erhalten Sie unter: medien-
betreuung-kibo-jw@mail.de oder telefonisch unter 06352-740246. Wei-
tere Infos unter www.jw.org

Biedesheim 18:30 Hl. Messe
An diesem Tag findet die Krankenkommunion statt
Termine
Sonntag, 04. Juni
Göllheim 17:30 Nach der Feierlichen Schlussandacht des 

Großen Gebets findet das traditionelle Piz-
za essen für alle Messdiener in Dreisen statt 
(wir treffen uns vor der Kirche in Göllheim)

Kontaktdaten:
Pfarrbüro Hl. Philipp der Einsiedler, Göllheim
Steigstraße 7,67307 Göllheim
Tel: 06351/5083
E-Mail: pfarramt.goellheim@bistum-speyer.de
Webseite: www.pfarrei-goellheim.de
Öffnungszeiten:
Montag: 09:00 – 12:00 Uhr
14:00 – 16:00 Uhr
Dienstag: 09:00 – 12:00 Uhr
16:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch: 09:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag: 09:00 – 12:00 Uhr
Freitag: 09:00 – 12:00 Uhr
Sprechstunde Pfarrer Metzinger:
Dienstag und Donnerstag 9 – 11 Uhr
Ottersheim
Hauptstraße 18, 67308 Ottersheim
Tel: 06355/413
Öffnungszeiten:
Montag: 09:00 – 11:30 Uhr

Prot. Kirchengemeinden Albisheim mit 
Immesheim und Einselthum

- Gottesdienst Albisheim – Peterskirche Albisheim
Sonntag, 04.06.2023, 09.00 Uhr (Lektor Hans-Peter Bürcky)
- Jubiläumskonfirmation Einselthum mit Abendmahl – Protestanti-
sche Kirche Einselthum
Sonntag, 04.06.2023, 10.10 Uhr (Pfarrer Martin Theobald)
- Krabbelgruppe Albisheim
Montag, 05.06.2023, 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr
Evang. Gemeindehaus Albisheim
Info bei Corinna Besand, Tel 06355-954986
Kontakt:
Protestantisches Pfarramt Albisheim - Pfr. Martin Theobald
Kirchgasse 12, 67308 Albisheim
Tel 06355-410 Mobil 01575-6914877
Email pfarramt.albisheim@evkirchepfalz.de

Prot. Kirchengemeinde Biedesheim und 
Zellertal

Gottesdienste
- Protestantische Kirche in Biedesheim
Sonntag, 04.Juni 2023
um 09:00 Uhr
- Protestantische Kirche in Zellertal – Harxheim
Sonntag, 04. Juni 2023
um 10:00 Uhr

Prot. Kirchengemeinden Göllheim und 
Rüssingen mit Ottersheim

Gottesdienste
Haus Antonius in Göllheim:
Mittwoch, 7.06.2023
15.30 Uhr Andacht im Seniorenheim (Pfarrer Peter Rummer)
Protestantische Kirche in Göllheim:

Unsere Homepage mit allen aktuellen Themen rund  
um die Verwaltung finden Sie unter:

www.vg-goellheim.de
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Aus Vereinen und Verbänden

Verbandsgemeinde
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Biedesheim

Babette tanzt!       … und alle tanzen mit!

Zusammen tanzen, hopsen, schleichen, zappeln.
Erlaubt ist alles was Beine und Hüften mitmachen, was 
Schultern und Arme so hergeben und immer nur so 
weit, wie es gerade geht und gut tut:

♪ Aufwärmen ♪ Mini-Choreographien
♪ Line Dance ♪ Freistil/Improvisation

Ich suche Laien zum Mittanzen. Egal sind: Alter, 
Geschlecht, Nationalität, Größe und Gewicht. 
Amüsement wird garantiert!

Wann: immer donnerstags, 18 bis 19:30 Uhr. 
Wo: Bürgerhaus Biedesheim. Kostendeckung: 2-3 € 

Bitte dicke Socken oder bequeme Schuhe mitbringen.

Anmeldung:babettepetit@gmx.de - 015732341988

Mehrgenerationenplatz geöffnet!
Der Mehgenerationenplatz der Ortsgemeinde ist seit Sonntag, 
21.05.2023, geöffnet.

Bayrischer Frühschoppen

im Bürgerhaus Biedesheim

Bei bayrisches Spezialitäten und Fassbier sorgen die XXL

Steirer für Stimmung Eintritt Frei

Am 04.06.2023 im Bürgerhaus ab 10.30 Uhr

Albisheim

Bekanntmachung
Die Jagdgenossenschaft Albisheim/Pfrimm
hier: Öffentliche Auslegung der Niederschrift über die Jagdgenos-
senschaftsversammlung am 18.04.23
Am 18. April um 19:00 Uhr, fand in Albisheim/Pfrimm, im Schützenhaus 
an der Stetter Straße, eine Versammlung der Jagdgenossenschaft für 
den Jagdbezirk Albisheim/Pfrimm statt.
Die Niederschrift über den Verlauf dieser Versammlung liegt in der Zeit

vom Montag, den 05.06.2022 bis Montag, den 19.02.2022
beim Schriftführer Fabian Treiber, Heyerhof 1a, Albisheim/Pfrimm nach 
telefonischer Vereinbarung (Tel.: 0151/14753038) öffentlich aus. Wäh-
rend dieser Zeit können alle Jagdgenossinnen und Jagdgenossen die 
Niederschrift einsehen.
Albisheim, den 23.05.2023
Für die Jagdgenossenschaft
Albisheim/Pfrimm
Fabian Treiber

Thema „gesunde Ernährung“ in der Kita 
Albisheim

Das Thema „gesunde Ernährung“ 
gewinnt zunehmend an Bedeu-
tung. Auch die Sonnenkita in Al-
bisheim setzt sich mit diesem 
Schwerpunkt intensiv auseinan-
der. Gesunde Ernährung ist hier 
ein fester Bestandteil der Konzep-
tion. Um für dieses Thema zu sen-
sibilisieren, wurde am 8. Mai 2023 
ein Workshop zu gesunder Ernäh-
rung für das Kitateam und alle El-
tern angeboten. Möglich was die-
ses Angebot dank der AOK 
Krankenkasse, die Präventions-
maßnahmen und Themen rund um 

Gesundheit und Ernährung unterstützt.
Caroline Ackermann, Ernährungswissenschaftlerin, hat die Grundzüge 
der Ernährung für Kinder zwischen 2 und 7 Jahren erläutert. Die Teil-
nehmer haben erfahren, welche Lebensmittel und Getränke für Kinder 
gut geeignet sind und welche nur selten, oder noch gar nicht auf dem 
Speiseplan stehen sollten. Die Bedeutung der Tischregeln wurde erklärt, 
ebenso wie die Rolle der Erwachsenen als Essensvorbilder. Die Zuhörer 
haben auch erfahren, dass Kinder anders schmecken als Erwachsene 
und es deshalb wichtig ist, sie nicht zum Essen zu zwingen.
Sie sprach auch das aktuelle gesellschaftliche Problem Übergewicht bei 
den Kindern und mangelnde Bewegung an.
Die Workshop-Teilnehmer bekamen auch wertvolle Tipps zur Lebens-
mittelauswahl. Hier wurde zum Beispiel der „Klima-Teller“ vorgestellt.
Das Bewusstsein für Gesundheit und Ernährung zu wecken ist wichtig. 
Schließlich lernen die Kinder von uns Erwachsenen – auch einen gesun-
den Lebensstil.

 
Die Verbandsgemeinde Göllheim übernimmt keine Gewähr für externe Veranstaltungen. Weitere Informationen zu 

den Veranstaltungen finden Sie hier: www.goellheim-aktuell.de. Möchten Sie, dass ihre Veranstaltung auch im 
Kalender aufgelistet wird? Schreiben Sie uns gerne eine EMail an tourismus@vg-goellheim.de. 

 

15.06.2023  Lesung mit Nadine Neu Landfrauen Bubenheim  
15.06.2023 18:00 Nordic Walking Treff Landfrauen Göllheim, 

Parkplatz Göllheimer 
Wald  

Anmeldung unter: 
06351/1440673 
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natürlich auch wieder. Außerdem bieten wir für den späten Nachmittag 
Pizza-Toasts an. Dafür bitten wir um Voranmeldung unter 06355-2854 
bzw. 3365. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
Ihr OrgaTeam DGH

Rüssingen

Aggregatbetrieb Rüssingen ab 02.05.23
Sehr geehrte Anschlussnutzerin, sehr geehrter Anschlussnutzer,
hiermit informieren wir Sie, dass die Pfalzwerke Netz AG dringende Er-
weiterungsmaßnahmen im Stromversorgungsnetz durchführt.
Diese Wartungsarbeiten werden ab/am Dienstag, den 02.05.23 bis Frei-
tag, den 16.06.23 in der Gemeinde Rüssingen in der Zeit zwischen 8:00 
Uhr und 16:00 Uhr erfolgen.
Die Stromversorgung wird mittels Ersatzstromaggregat gewährleistet.
Eine Einspeisung aus Eigenerzeugungsanlagen ist während der Durch-
führung der Arbeiten nicht möglich.
Sie haben Fragen? Für Rückfragen steht Ihnen die Hotline des Kunden-
service unter der Telefon-Nummer 0621 585 2010 zur Verfügung.
Vielen Dank für Ihr Verständnis,
Ihre Pfalzwerke Netz AG
Wredestraße 35, 67061 Ludwigshafen
Internet: www.pfalzwerke-netz.de, E-Mail: kundencenter@pfalzwerke-netz.de

Sonstige Vereine und Verbände

„Donnersberger unterwegs e. V. “
Südtirol - Herbstfahrt 2023
Vom 8. – 14. Oktober 2023 bietet der Verein „Donnersberger unterwegs“ 
eine informative und abwechslungsreiche Herbstfahrt nach Ratschings 
in Südtirol an. Tauchen Sie ein in ein Südtirol in einem besonderen Licht. 
Im Herbst wird durch die tiefer stehende Sonne die Landschaft in ein 
buntes, warmes Farbenmeer getaucht. Selbst die Lärchen kleiden sich 
in ein intensives Gelb. Die Wälder präsentieren sich in hellgrün bis ocker-
gelb oder rostbraun bis dunkelrot. Die Berge der Dolomiten erscheinen 
wie weichgezeichnet und werden bei Sonnenuntergang in ein glühendes
Rot getaucht. Erleben Sie die vielfältigen kulinarischen Genüsse und er-
halten Sie Einblicke in das kulturelle Erbe dieses vielfältigen Landstriches.
Leistungen: Fahrt mit modernem Reisebus, 6 Übernachtungen im 
3-Sterne-Hotel, Halbpension, DZ/DU/WC, Sauna, Ausflüge & Besichti-
gungen lt. Programm, Reiseleitung, Reisebegleitung, Sanitätsbetreuung.
Mindestteilnehmerzahl 30 Personen
Anmeldungen bis 03.06.2023 an:
Gisela Mähnert, Geschwister-Scholl-Str. 13, 67304 Kerzenheim, Tel. 
06351/45000 oder donnersberger.unterwegs@gmx.de

Politische Parteien und
Wählergemeinschaften

Die AfD im Donnersbergkreis lädt ein zum 
ersten Pfalztreffen

Offenes Bücherregal
Das offene Bücherregal der Ortsgemeinde ist künftig nicht mehr im Bür-
gerhaus, sondern an der Bushaltestelle in der Dorfmitte zu finden.

Göllheim

Nationale Spezialitäten
Wortwechsel - Nationen vereint aktiv
Der Tennisclub Göllheim lud am 23. Mai wieder Kinder und Jugendliche 
verschiedener Nationen zu seinem Programm ein.
Die dritte Veranstaltung begann mit „Tennis-Volleyball“. Anschließend 
konnten die Teilnehmenden in kleinen Wettbewerben ihre Geschick-
lichkeit mit dem Ball unter Beweis stellen. In mehreren Runden spielten 
Klein und Groß in unterschiedlichen Teams zusammen.
Zum Abschluss gab es am frühen Abend ein kleines Buffet mit vielen Le-
ckereien verschiedener Nationen, welche die Kinder und Jugendlichen 
oder deren Eltern mitgebracht hatten.

Schon jetzt vormerken:
Am 16.6.2023 findet der Abschluss der Terminserie des Programms 
„Wortwechsel – Nationen vereint aktiv“ statt. Zum Familienfest und vie-
len Aktionsspielen auf dem Tennisplatz lädt der Tennisclub alle Teilneh-
menden des Programms sowie deren Eltern und Geschwister zu einem 
schönen Abend ein. Los geht es um 17 Uhr.

Lautersheim

Seniorencafé am 2. Juni in der Gemeindehalle
Die Ortsgemeinde lädt herzlich ein zum Seniorencafé in der Gemeinde-
halle am Freitag, den 02.06, ab 15:00 Uhr. In gemütlicher Atmosphäre 
besteht die Möglichkeit zum Plausch bei Kaffee und Kuchen. Herzlichen 
Dank an die Helferinnen, die das ermöglichen!
Thomas Mattern, Ortsbürgermeister

Ottersheim

Ottersheimer Dorfcafé im Juni
Liebe Ottersheimer und Freunde des Ottersheimer Dorfcafés,
bitte merken Sie sich vor, dass am Sonntag, 04. Juni ab 15:00 Uhr wie-
der unser allmonatliches Dorfcafé im Dorfgemeinschaftshaus in Otters-
heim stattfindet. Zu Kaffee, Tee, Torten und Kuchen ist jeder herzlich 
eingeladen, der Zeit und Lust dazu hat und einem gemütlichen Schwätz-
chen am Sonntagnachmittag nicht abgeneigt ist. Sonstige alkoholische 
und nichtalkoholische Getränke, die das DGH zu bieten hat, gibt es 
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Der Donnersbergkreis bietet vom beschaulichen Dorf bis zur größeren 
Siedlung zahlreiche lebenswerte Orte, wo man sich noch ein Haus mit 
Garten leisten kann – wobei urbane Umgebungen wie Mainz, Kaisers-
lautern oder die Metropolregion Rhein-Neckar nicht aus der Welt sind. 
Als familienfreundlicher Landkreis gibt es hier zudem vielfältige und at-
traktive Beschäftigungsmöglichkeiten für die Partnerin oder den Partner.
Anmeldungen zum gemeinsamen Mediziner-Camp der Kreisverwaltung 
Donnersbergkreis und der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-
Pfalz nimmt Gesundheitsmanagerin Nagihan Bostanci unter Telefon 
06352/710-486 oder per Mail an nbostanci@donnersberg.de entgegen.

Pfalzklinikum
Psychose-Seminar für Interessierte aus Rockenhau-
sen und dem Donnersbergkreis
Die Gruppe für Menschen mit Psychosen, ihre Angehörigen und Be-
handler trifft sich regelmäßig jeden zweiten Montag im Monat von 18 
bis 20 Uhr in den Räumlichkeiten des Pfalzklinikums Rockenhausen, 
Rognacallee 8. Interessierte sind jederzeit herzlich willkommen. Die Teil-
nahme ist kostenlos.
Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt, bitte melden Sie sich deshalb telefo-
nisch oder per Mail unter dem unten angegebenen Kontakt an.
Kontakt und Anmeldung:
Nadja Frenger, Tel.: 06361/4595-2301
E-Mail: nadja.frenger@pfalzklinikum.de

Angebot für Betroffene zum Thema Sucht
Die Gruppe ist ein Angebot der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und 
Psychotherapie Rockenhausen, eine Einrichtung des Pfalzklinikums. Sie 
wird von einer erfahrenen Fachkraft angeleitet. Jeden Donnerstag um 18 
Uhr trifft sich die Gruppe unter anderem zu Impulsreferaten rund um das 
Thema Sucht. Das Angebot soll Betroffenen ermöglichen, sich Hilfe zu 
holen und sich auszutauschen, bietet aber auch Raum für individuelle 
Themen. Treffpunkt ist das Thomas-Morus-Haus, Jakob-Schiffer-Straße 
17, in Eisenberg. Eine Anmeldung erfolgt bei Erstkontakt.
Kontakt und Anmeldung
Axel Sawitzki, Sozialtherapeut / Sucht
Tel. 06361 9297125

Eisenberg aktuell

Pilgertour von Kloster zu
Kloster und noch mehr
Für den Dom in Speyer pilgern wir vom Kloster Rosenthal zum Kloster Ramsen.
Unterwegs wird der Ort der Stifter beider Klöster besucht & viele Fragen und
Anekdoten aufgeklärt. Auch erfahren Sie die Verbindung zwischen den Klöstern
Rosenthal und Speyer sowie die Geschichte um die Habsburger Dynastie.

Samstag, 03. Juni 2023 - 13:00 Uhr - Parkplatz Kloster Rosenthal
Dauer ca. 4 Std.; Pilgerstrecke 6 km; Bus-Shuttle für den Rückweg;
zertifizierter Pilgerbegleiter Albert Bossmann 0176-41317334

Tourist-Info 06351/407-511, c.krill@vg-eisenberg.de oder im Pfarrbüro
Heiliger Lukas 06351-7467, pfarramt.hettenleidelheim@bistum-
speyer.de

Foto: Bossmann

Termin:       

 

Anmeldung:
        

Bitte festes Schuhwerk, dem Wetter angepasste Kleidung und Rucksackverpflegung
bedenken. Unterlagen für die Spendenaktion erhalten Sie bei den Anmeldestellen.

Richtlinien

für redaktionelle Veröffentlichungen von politi-
schen Parteien und politischen Gruppierungen
Wir bitten die Einsender von Artikeln politischer Parteien und Grup-
pierungen, die folgenden Richtlinien bei der Einreichung von Texten 
für den redaktionellen Teil zu beachten:
Veröffentlichungen politischer Parteien sowie deren Untergruppen 
müssen auf die Ankündigungen von Versammlungen und Berichte 
von Versammlungen begrenzt bleiben. Bei Berichten von Versamm-
lungen, Referaten etc. ist darauf zu achten, dass z.B. der Referent 
und das Thema genannt werden dürfen, nähere parteipolitische Aus-
sagen müssen jedoch entfallen. Eine Vorstellung und Bewerbung 
eines Kandidaten mit dessen politischen Zielen und persönli-
chem Lebenslauf ist nicht möglich.
Ebenfalls nicht veröffentlicht werden:

• abwertende Äußerungen über Handlungsweisen, Vorstellungen 
und Entscheidungen anderer politischer Parteien oder Wähler-
gruppen

• Angriffe bzw. abwertende Äußerungen zu Personen bzw. Amts- 
und Mandatsträgern

• Diffamierungen oder Beleidigungen
• Stellungnahme zu politischen Tagesthemen (Bundes- oder Lan-

despolitik) bleiben ebenso wie Leserbriefe, leserbriefähnliche 
Einsendungen sowie Meinungsäußerungen unberücksichtigt.

Wahlaussagen zu Kommunal-, Landtags- oder Bundestagswahlen 
dürfen nur als kostenpflichtige Anzeige veröffentlicht werden.
Der Charakter der Wochenzeitungen als sachliche und auf kommu-
nale Ebene abgestellte Informationsquelle muss neutral und partei-
politisch ungebunden bleiben.
6 Wochen vor den jeweiligen Wahlterminen werden nur Termin-
ankündigungen abgedruckt.
Der Verlag behält sich vor, Texte die diesen Anforderungen nicht ent-
sprechen, ohne weitere Benachrichtigung nach eigenem Ermessen 
zu verändern, zu kürzen oder ganz entfallen zu lassen.
Wir danken für Ihr Verständnis!

LINUS WITTICH Medien KG, Redaktion

Informationen außerhalb

Lebensqualität und berufliche Perspektiven: 
Mediziner-Camp für Medizin- Studierende 

sowie Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung
Wie vielerorts ist auch im Donnersbergkreis der „Ärztemangel“ aktuell 
und perspektivisch ein bedeutendes Thema. Um bei angehenden Ärz-
tinnen und Ärzten aktiv für die Region rund um den höchsten Berg der 
Pfalz zu werben, fand im 2022 das erste Mediziner-Camp Donnersberg-
kreis statt – mit Erfolg. Im September 2023 gibt es nun die zweite Auf-
lage. An zwei Tagen erwarten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer u.a. 
medizinische Workshops und Vorträge sowie Erlebnistouren durch das 
Donnersberger Land. Die Teilnahme ist kostenfrei. Um eine persönliche 
und intensive Betreuung zu gewährleisten, ist die Anzahl der Teilnehmer 
begrenzt. Auskunft erteilt Nagihan Bostanci, Gesundheitsmanagerin 
bei der Kreisverwaltung Donnersbergkreis, unter 06352 710-486 und 
nbostanci@donnersberg.de.
Die zweitägige Veranstaltung am Donnerstag, 7., und Freitag, 8. Septem-
ber, richtet sich an Frauen und Männer, die auf der Zielgeraden der Aus-
bildung zur Ärztin oder zum Arzt sind und sich nun Gedanken machen, 
wo sie künftig leben und arbeiten könnten. In medizinischen Workshops 
in Praxen und Krankenhäusern können an den beiden Tagen die Weiter-
bildungsmöglichkeiten im klinischen und fachärztlichen Bereich im Kreis 
kennengelernt werden. „Unsere Region kann hier mit hoher Kompetenz 
und mit modernen Beschäftigungsperspektiven punkten“, betonen 
Reiner Bauer und Nagihan Bostanci, die das Camp zusammen mit der 
Kassenärztlichen Vereinigung organisieren. Neben der Gelegenheit zum 
Austausch – auch mit der Bostanci in ihrer Rolle als Gesundheitsmana-
gerin des Landkreises – geht es um die Region: Bei Erlebnistouren wird 
sie präsentiert, und bei Streifzügen in die Donnersberger Kulinarik lässt 
sich die Gastlichkeit entdecken. Wer möchte, kann kostenfrei in einem 
Hotel vor Ort übernachten.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen die Region als das erleben, 
was sie ist: eine Gegend mit hoher Lebens- und Wohnqualität, in der die 
Nähe zur Natur nicht nur ein Schlagwort ist.
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Verlagsmitteilungen

Zusendung von Textbeiträgen
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten Sie freundlichst bitten, unser Redaktionssystem (Con-
tentManagementSystem/CMS) zur Zusendung Ihrer Berichte und 
ggf. Fotos zu nutzen. Die Nutzung ist für Sie kostenlos.
Bitte melden Sie sich hierzu auf meinwittich.de an. Dort erhalten Sie 
weitere Informationen.
Die Textbeiträge die per E-Mail oder Fax gesendet werden, kön-
nen nicht berücksichtigt werden.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
LINUS WITTICH Medien KG, Redaktion

Redaktionsschlussvorverlegung
KW 23 - Fronleichnam - auf Freitag, 02.06.23
KW 40 - Tag der deutschen Einheit - auf Freitag, 29.09.23
KW 44 - Allerheiligen - auf Freitag, 27.10.23
KW 51 - Vorweihnachtswoche - keine Vorverlegung
KW 52 - Weihnachtswoche - Ausgabe entfällt
KW 01 - Neujahr - auf Freitag, 29.12.23

09:00 Uhr im Verlag
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
LINUS WITTICH Medien, Redaktion
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Garten- & Landschaftsbau Fa. Leonard, Kerzenheim 
führt aus: Pflasterarbeiten und Gartengestaltung, z. B. Teiche anlegen, 
Bäume zurückschneiden + fällen, Zäune einsetzen, Beseitigung von 
Verstopfungen in der Kanalisation, Poolaufbau bzw. -entfernung, 
kostenlose Beratung, inkl. Abfuhr

Tel.: 0 63 51 / 1 44 18 07 oder 01 76 / 72 18 83 72

Treffpunkt 
Deutschland.de

Reise-
Portal

Göllheim

Heimat Heimat neuneu  entdeckenentdecken

Mit den kostenlosen Reisemagazinen 
der Treffpunkt Deutschland Reihe 
erhalten Sie den perfekten Begleiter 
für Ihren nächsten Ausflug oder Urlaub.
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QR-
Code??

Mehr exklusive 
Angebote � nden Sie hier:

Juwelier Seiler · Marktstraße 54 · 67655 Kaiserslautern · 0631 - 89 295 077
info@juwelier-seiler.de · www.juwelier-seiler.de

RÄUMUNGSVERKAUF
AUF ALLE
UNSERE
ARTIKEL!50%BIS

2689.-

2180.-
Ring
750/- Gelbgold 
Brillant 0,24 ct. 
TW/SI

990.-

700.-
Ring
Lapponia 585/- 
Gelbgold Zuchtperle 

Ihr Scheibentöner-Profi für

alle Fahrzeuge in Eisenberg 

und Umgebung!

Hauptstraße 54
67304 Eisenberg

06351 1273453
info@agt-autoglas.de

Container von 5 - 30 m3 

Durchführung von Hausentrümpelungen

Kreuzwiese 3  I  67806 Rockenhausen
Tel. 06361 1313  I info@umwelttechnik-schueckler.de
www.umwelttechnik-schueckler.de

WOHNUNGS- UNd HAUSAUFLÖSUNGEN  
UmzüGE -  TrANSpOrTE 

Kostenlose Angebote und kurzfristige Termine frei.

Telefon: 06351 / 43971 oder 0174/3288007
Fa. Robert Patsch - Tiefenthal 

TIp-TOp

A&P Gerüstbau GmbH
Hans-Böckler-Straße 32

64521 Groß-Gerau 

FRÜHJAHRSAKTION ZUM FESTPREIS
FASSADENANSTRICH /DACHBESCHICHTUNG 

DACHRINNENERNEUERUNG 
Sichern Sie sich jetzt Ihr unverbindliches Angebot.

- Unsere Kontaktdaten - 
 info@apgeruestbau.de
TEL.: 06131 6093465 www.apgeruestbau.de



SPEDITION + CONTAINERDIENST

Tel. 06351 8550  •  Fax 43619

67304 Eisenberg Siemensstr. 10
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DIENSTLEISTUNGEN ALLER ART
Deutsches Forst-Service-Zertifikat  

(Mulcharbeiten mit eigener Maschine)
• Baumfällungen • Heckenschnitt • Mäh- und Baggerarbeiten

(auch in schwierigem Gelände) mit Entsorgung • Abrollcontainer 

Telefon 01 73 / 3 41 45 50 oder 01 57 / 30 09 53 79 Fa. Afrim Bytyqi


